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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Norm

StPO §292

StPO §451 Abs2

Rechtssatz

Nach Aufhebung der (infolge Verjährung) gesetzwidrigen Strafverfügung hat ein Freispruch zu erfolgen, weil ein

Vorgehen nach § 451 Abs 2 StPO in einem Gerichtstag zur ö entlichen Verhandlung systemgemäß nicht in Betracht

kommt.
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